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6. Transportleistungen bei der Abfuhr von Rohholz. 
Der Zuschlag wird von dem Entgelt für die Ab
fuhrleistung — ausgenommen von den Schwierig
keitszuschlägen, die neben den Eis- und Schnee
zuschlägen in Anwendung gelangen — berechnet;

7. Möbeltransporte im Orts- und Nahverkehr, die nach 
dem Möbeltransporttarif abgerechnet werden. Der 
Zuschlag darf
a) auf das reine Beförderungsentgelt für Orts

umzüge oder
b) bei Nahumzügen auf das Entgelt für die Beför

derungsstrecke und den Zuschlag laut Zuschlags
tabelle des Möbeltransporttarifs

erhoben werden und nicht mehr als 10 °/o betragen;

8. Abschleppen von Kraftfahrzeugen. De# Zuschlag 
wird auf die Kilometersätze berechnet.

(2) Berührt eine Fuhrleistung mehrere Kreisgebiete, 
so wird der für das Fahrzeug vom Heimatkreis fest
gelegte Zuschlag erhoben. In Härtefällen entscheidet die 
Abteilung Verkehr bei dem Rat des Bezirkes.

§ 5
Die Leistungen der im Straßenwinterdienst zum 

Schneeräumen eingesetzten Kraftfahrzeuge werden mit 
folgenden Zuschlägen auf die Zeit- und Kilometersätze 
des Teiles А der Preisverordnung Nr. 352 (einschließ
lich Mindestkilometer) abgerechnet:

1. Räumen von Pulverschnee mit einer durchschnitt
lichen Schneehöhe von weniger als 30 cm in 
flachem Gelände und bei überwiegendem Vorhan
densein von Steigungen bis zu 5 °/o mit 10 °/o zuzüg
lich je R'äumkilometer 0,40 DM;

2. Räumen von verharschtem oder feuchtem Schnee 
oder Räumen von Pulverschnee mit einer durch
schnittlichen Schneehöhe von mehr als 30 cm in 
flachem Gelände und bei überwiegendem Vorhan
densein von Steigungen bis zu 5 •/о mit 20 °/o zu
züglich je Räumkilometer 0,60 DM;

3. Räumen Von Schnee mit einer durchschnittlichen 
Höhe von mehr als 50 cm oder bei überwiegendem 
Vorhandensein von Steigungen über 5 % mit 30 °/o 
zuzüglich je Räumkilometer 0,80 DM;

4. Räumen von Schnee mit einer durchschnittlichen 
Höhe von mehr als 50 cm bei überwiegendem Vor
handensein von Steigungen über 5 °/o, die in der 
Mehrzahl auf einer Länge von mehr als 1 km 
steigen, mit 40 % zuzüglich je Räumkilometer 1 DM.

5. Lastkraftwagen mit Vorbaupflügen werden eine 
Tonne höher, Zugmaschinen und Raupenschlepper 
mit Vorbaupflug entsprechend ihrer PS-Zahl eine 
Stufe höher abgerechnet. Die Räumtätigkeit wird 
gemäß Ziffern 1 bis 4 berechnet;

6. Räumfahrzeuge mit Vorbaupflug und Schlepp-Pflug 
oder Räumbohle oder zwei Schlepp-Pflügen ohne 
Vorbaupflug erhalten einen Zuschlag in Höhe von 
50 »/• auf das in den Ziffern 1 bis 4 genannte zu
sätzliche Entgelt je Räumkilometer;

7. Wird der Einsatz eines Vorspann- oder Schubfahr
zeuges wegen besonderer Erschwernisse bei den 
Leistungen nach den Ziffern 3 und 4 erforderlich, 
steht jedem Fahrzeughalter der prozentuale Zu
schlag sowie das Entgelt je Räumkilometer in voller 
Höhe zu,

V § 6
Die Leistungen der zum Schneeräumen eingesetzten 

Pferde- oder Ochsengespanne werden mit den örtlich 
zulässigen Stundensätzen und folgenden Zuschlägen ab
gerechnet:
1. Räumen von Pulverschnee mit einer durchschnitt

lichen Schneehöhe von weniger als 30 cm in 
flachem Gelände und bei überwiegendem Vorhan
densein von Steigungen bis zu 5 °/o mit 10 °/o zu
züglich je Räumkilometer 0,20 DM;

2. Räumen von verharschtem oder feuchtem Schnee 
oder Räumen von Pulverschnee mit einer durch
schnittlichen Schneehöhe von mehr als 30 cm in 
flachem Gelände und bei überwiegendem Vorhan
densein von Steigungen bis zu 5 %> mit 15 °/o zu
züglich je Räumkilometer 0,30 DM;

3. Räumen von Schnee mit einer durchschnittlichen 
Höhe von mehr als 50 cm oder bei überwiegendem 
Vorhandensein von Steigungen über 5 °/o mit 20 °/o 
zuzüglich je Räumkilometer 0,40 DM;

4. Räumen von Schnee mit einer durchschnittlichen 
Höhe von mehr als 50 cm bei überwiegendem Vor
handensein von Steigungen über 5 %>, die in der 
Mehrzahl auf einer Länge von mehr als 1 km 
steigen, mit 25 °/o zuzüglich je Räumkilometer 
0,50 DM;

5. Wird der Einsatz eines Vorspannes wegen besonde
rer Erschwernisse erforderlich, steht jedem Ge
spannhalter der prozentuale Zuschlag sowie das 
Entgelt je Räumkilometer in voller Höhe zu.

§ 7
(1) Die Fuhrleistung eines Kraftfahrzeuges beim

Streuen im Straßenwinterdienst — manuell oder nach
laufender Streumaschine — wird mit 20 °/o Zuschlag auf 
die Entgelte in den Anlagen zur Preisverordnung 
Nr. 352 berechnet. ,

(2) Beträgt der Eis- oder Schneezuschlag im Güter
kraftverkehr mehr als 20 °/o, so wird die Leistung beim 
Streuen mit dem höheren Zuschlag berechnet.

(3) Die Leistungen der Kraftfahrzeuge mit eingebau
tem Sandstreuer werden mit dem in den Absätzen 1 
oder 2 festgelegten Zuschlag nach der nächsthöheren 
Nutzlaststufe abgerechnet.

(4) Die Fuhrleistung mit Pferde- oder Ochsengespan
nen beim Streuen im Straßenwinterdienst wird mit 
10 % Zuschlag auf die örtlich zulässigen Stundensätze 
in Rechnung gestellt

§ 8
(1) Angeordnete Einsatzbereitschaft für Kraftfahr

zeuge wird mit den Zeitsätzen des Teiles А der Preis
verordnung Nr. 352 ohne Kilometerentgelt abgerech
net. Die Zeit von 18 bis 6 Uhr bleibt außer Ansatz, 
wenn das Fahrzeug seine Unterkunft am Heimatstand
ort oder am jeweiligen Einsatzort bei überörtlichem 
Einsatz nicht verläßt.

(2) Bei Verlassen der Unterkunft erfolgt von diesem 
Zeitpunkt ab bis zur Rückkehr die Abrechnung nach 
den Bestimmungen des Teiles А der Preisverordnung 
Nr. 352.

5 9
Im übrigen gelten die Bestimmungen der Preisverord

nung Nr. 352,
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